
08. September 2024

„Junger Dieb scheitert am
Snackautomaten: Polizei informiert

Jugendamt“
Ein 13-jähriger Junge versuchte in Traunstein, einen

Snackautomaten mit einem Schraubenzieher
aufzubrechen. Polizei ermittelt.

Am 6. September 2024 wurde in Traunstein ein Vorfall
beobachtet, der ertapptes Fehlverhalten zur Schau stellt. Ein
13-jähriger Junge versuchte, mit einem Schraubenzieher einen
Snackautomaten vor dem Annette-Kolb-Gymnasium in der
Güterhallenstraße aufzubrechen. Diese missratene
Unternehmung wurde glücklicherweise von einem
aufmerksamen Zeugen bemerkt, wodurch der Junge rechtzeitig
gestoppt werden konnte.

Der junge Täter handelte offenbar ohne nachzudenken.
Ausgerüstet mit einem einfachen Werkzeug, wollte er sich
Zugang zu Snacks verschaffen. Die Situation wurde zunächst als
potenzielles Verbrechen betrachtet, da die Polizeiinspektion
Traunstein sofort alarmiert wurde. Bei ihrem Eintreffen war der
Versuch zwar bereits im Gange, jedoch war bisher kein Diebstahl
vollzogen worden. Dies bedeutet, dass der Junge zwar einen
schweren Fehler gemacht hat, aber noch kein Schaden
entstanden ist.

Rechtliche Folgen und Verantwortlichkeiten

Die rechtlichen Konsequenzen für den Jungen sind dennoch
ernst. Ihm droht eine Strafanzeige wegen eines versuchten,
besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Automaten.



Es ist wichtig anzumerken, dass aufgrund seines Alters, er nicht
strafrechtlich belangt werden kann. In Deutschland liegt die
Grenze für strafrechtliche Verantwortlichkeit bei 14 Jahren. Dies
bedeutet, dass der Junge als minderjährig betrachtet wird und
somit keine direkte Bestrafung im Rahmen des Strafrechts
erfolgt.

Das zuständige Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.
Dies zeigt, dass die Behörden dennoch bereit sind, in solch
einem Fall einzugreifen, um mögliche zukünftige Risiken zu
minimieren und dem Jugendlichen Unterstützung anzubieten.
Nach dem Vorfall wurde der Junge seiner Mutter übergeben, was
darauf hindeutet, dass die kurzfristige Intervention darauf
abzielte, ihn sicher nach Hause zu bringen.

Die zentrale Frage, die sich hier ergibt, ist, was einen so jungen
Menschen zu einem solch impulsiven Schritt verleitet. Oftmals
können Jugendliche in diesem Alter von Gruppenzwang oder
Unüberlegtheit geprägt sein, was zu solchen verzweifelten Taten
führen kann. Das Verhalten des Jungen könnte als Aufforderung
gesehen werden, sich mit den Ursachen solcher Taten
auseinanderzusetzen und sie in Zukunft zu vermeiden.

Die Vorfälle wie dieser sind nicht unüblich und können einen
größeren Trend innerhalb der Gesellschaft widerspiegeln. Solche
Taten sind oft ein Hinweis auf unerfüllte Bedürfnisse oder
impulsives Verhalten, das dringend von Erwachsenen oder
Fachleuten angesprochen werden sollte. Vor allem die
Wichtigkeit der Aufklärung über die Folgen solcher Handlungen
und das Bereitstellen von Alternativen sollten in
Bildungseinrichtungen verstärkt thematisiert werden.

In der heutigen Zeit, in der materielle Dinge oft überbewertet
werden, ist es essenziell, Werte wie Respekt und
Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Die gesellschaftliche
Verantwortung liegt bei Erwachsenen, insbesondere in Familien
und Schulen, um solche Verhaltensweisen zu verhindern, bevor
sie tatsächlich zu Straftaten werden. Möge dieser Vorfall ein



Weckruf für alle Beteiligten sein, um junge Menschen auf dem
richtigen Weg zu unterstützen und sie vor derart impulsiven
Entscheidungen zu bewahren.
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